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 Veröffentlicht am 29.04.1980

Norm

DHG §2 Abs2

Rechtssatz

Eine entschuldbare Fehlleistung liegt vor, wenn ein Mechanikerlehrling, um sich zu überzeugen, ob die Gangschaltung

auf Leerlauf eingelegt ist, zwar auf den Schalthebel der Knüppelschaltung greift, jedoch irrtümlich annimmt, es sei kein

Gang eingelegt.
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